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3. Gesetz: Wiener Krankenanstaltengesetz; Änderung. 

3. 
Gesetz vom 24. Oktober 1986, mit dem das 
Wiener K.rankenanstaltengesetz geändert wird 

Der Wiener Landtag hat in Ausführung der 
grundsätzlichen Bestimmungen des Krankenanstal
tengesetzes, BGB!. Nr. 1/1957, zuletzt geändert 
durch das Bundesgesetz BGB!. Nr. 565/1985, 
beschlossen: 

Artikel 1 

Das Wiener Krankenanstaltengesetz, LGB!. für 
Wien Nr. 1/1958, in der Fassung der Gesetze 
LGB!. für Wien Nr. 13/1958, Nr. 14/1965, 
Nr. 25/1966, Nr. 28/1967, Nr. 57/1974, 
Nr. 3211977, Nr. 8/1980, Nr. 20/1980, 
Nr. 29/1982, Nr. 9/1984 und Nr. 50/1984, wird 
wie folgt geändert: 

1. § 13 samt Überschrift hat zu lauten: 

„WJ.rtSchaftsführung und Wutschaftsaufsicht 

§ 13 

Allgemeines 

(1) Jede Krankenanstalt muß über das erforderli
che Verwaltungspersonal verfügen. Für eine Kran
kenanstalt mit nicht mehr als 800 Betten oder für 
ein selbständiges Ambulatorium ist eine geeignete 
Person als verantwortlicher Leiter der wirtschaftli
chen, administrativen und technischen Angelegen
heiten zu bestellen. Für eine Krankenanstalt mit 
mehr als 800 Betten sind eine geeignete Person als 
verantwortlicher Leiter der wirtschaftlichen und 
administrativen Angelegenheiten sowie eine geeig
nete Person als verantwortlicher Leiter der techni
schen Angelegenheiten zu bestellen. Für die Ausbil
dung und Weiterbildung der in der Verwaltung 
und Leitung der Krankenanstalt tätigen Personen 
ist Vorsorge zu treffen. 

(2) Die Rechtsträger von Krankenanstalten 
haben Aufzeichnungen über die Erträge und Auf
wendungen (bei doppischer Verrechnung) bzw. 
über die Einnahmen und Ausgaben (bei kameraler 
Verrechnung) zu führen, aus denen die für den 
Betrieb der betreffenden Krankenanstalt aufgelau
fenen Kosten sowie deren Zuordnung zu den ein
zelnen Kostenstellen ermittelt werden können. 
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(3) Der Abschluß von Verträgen nach 
§ 148 Z 7 ASVG bedarf, soweit sich die Verträge 
auf Krankenanstalten beziehen, deren Rechtsträger 
nicht das Land Wien oder die Stadt Wien ist, zu 
seiner Rechtswirksamkeit der Genehmigung der 
Landesregierung. Die Genehmigung ist zu erteilen, 
wenn die Verträge nicht gegen zwingende gesetzli
che Bestimmungen verstoßen. 

( 4) Die Verträge sind innerhalb einer Frist von 
zwei Monaten nach deren Abschluß der Landesre
gierung vorzulegen; zur Vorlage ist jeder der V er
tragspartner berechtigt. Die Genehmigung nach 
Abs. 3 gilt als erteilt, wenn sie nicht binnen zwei 
Monaten ab Vorlage der Verträge von der Landes
regierung schriftlich versagt wird. 

(5) Krankenanstalten, die Beiträge zum Betriebs
abgang oder zum Errichtungsaufwand oder 
Betriebs- und sonstige Zuschüsse durch den Kran
kenanstalten-Zusammenarbeitsfonds oder Zuschüs
se nach Gesetzesbestimmungen, die an dessen 
Stelle treten, erhalten, unterliegen der wirtschaftli
chen Aufsicht durch die Landesregierung und der 
Gebarungskontrolle durch den Rechnungshof. Die 
Rechtsträger solcher Krankenanstalten haben 

a) ihr dem Betrieb der Krankenanstalt gewid
metes Vermögen durch genaue Inventare in 
ständiger Übersicht zu halten und über die 
Erträge und Aufwendungen bzw. die Einnah
men und Ausgaben Aufzeichnungen zu füh
ren, aus denen die für den Betrieb der betref
fenden Krankenanstalt aufgelaufenen Kosten 
und deren Zuordnung zu den einzelnen 
Kostenstellen ersichtlich sind; 

b) jährlich bis längstens 31. Juli Voranschläge 
und Dienstpostenpläne für das folgende Jahr 
und bis längstens 30. April des dem Geba
rungsjahr nachfolgenden Jahres Rechnungs
abschlüsse, die den Grundsätzen der Wirt
schaftlichkeit, Sparsamkeit und Zweckmäßig
keit entsprechen müssen, der Landesregie
rung zur Genehmigung vorzulegen; 

c) den mit der Handhabung der Wirtschaftsauf
sicht betrauten Organen, die sich durch einen 
schriftlichen Auftrag ausweisen, jederzeit 
Zutritt zu allen Räumen, Anlagen und Ein
richtungen der Krankenanstalt und Einsicht 
in alle sie betreffenden Aufzeichnungen zu 
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